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Erste Änderung der Verordnung der Großen Kreisstadt Coswig 
über verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2026 

 
Die Große Kreisstadt Coswig erlässt aufgrund von § 8 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die 
Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Ladenöffnungsgesetz – SächsLad-
ÖffG), erlassen als Artikel 1 des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten im Freistaat Sachsen 
und zur Änderung des Gesetzes über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen vom 1. De-
zember 2010, (SächsGVBl. S. 338), das zuletzt durch das Gesetz vom 5. November 2020 
(SächsGVBl. S. 589) geändert worden ist, folgende Erste Änderung der Verordnung über ver-
kaufsoffene Sonntage im Jahr 2026: 
 
Artikel 1 ändert § 3 - Verkaufsoffene Sonntage 
Der § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
Der 31.05.2026 – Gebietssonntag Coswig Zentrum (Karte siehe Anlage 1) wird gestrichen. 
 
 

Artikel 2 ändert § 4 - Abwägung der Schutzgüter 
Der § 4 Abs. 5 wird komplett gestrichen.  
 
Der § 4 Abs. 6 wird zu § 4 Abs. 5.  
 
 

Artikel 3 – Anlagen  
Die Anlage 1 entfällt. 
 
Die Anlage 2 wird zu Anlage 1. 
 
 

Inkrafttreten  
Die Erste Änderung der Verordnung der Großen Kreisstadt Coswig über verkaufsoffene Sonn-
tage im Jahr 2026 tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

Coswig, den 22.05.2026 
  
Thomas Schubert       
Oberbürgermeister      Anlage 
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